
Abgabe bis spätestens 21. Juni 2024   ............................................ 
               Datum 
 
Bürgermeisteramt Bretzfeld 
- Personalamt – 
Adolzfurter Straße 12 
 
74626 Bretzfeld 
 

Bewerbung um einen Ferienjob in den Sommerferien 2024 
 
.................................................................................................................................................... 
Name, Vorname         Telefon 
 
.................................................................................................................................................... 
Straße, Hausnummer, Wohnort 

 
.................................................................................................................................................... 
Geburtsdatum, -ort 

 
.................................................................................................................................................... 
Bankverbindung (IBAN, Bank, BIC) 

 
Ich interessiere mich für einen Ferienjob in einer der folgenden Einrichtungen der Gemeinde Bretzfeld: 
 

 Bauhof/ 
 Wasserversorgung   29.07. - 09.08. 
     12.08. - 23.08. 
     26.08. - 06.09. 
 
 Halle Waldbach   29.07. - 09.08. 
      
 Bildungszentrum   29.07. - 02.08. 
 Bildungszentrum   29.07. - 09.08 
 
 Brettachtalhalle   29.07. - 09.08. 
.               
 Halle Scheppach   05.08. - 09-08. 
      
 Halle Unterheimbach  05.08. - 09.08.      
 
 Halle Schwabbach   12.08. - 16.08. 
 
 Halle Bitzfeld    29.07. - 02.08. 
 
Hinweise: 

➢ Es können mehrere Wunschtermine angekreuzt werden. 
➢ Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. 
➢ Bei Anmeldung muss eine Schulbescheinigung vorgelegt werden. 
➢ Checkliste für geringfügig entlohnt oder kurzfristig Beschäftigte muss ausgefüllt werden. 
➢ Eine längere Beschäftigungszeit als 2 Wochen ist in der Regel nicht möglich. 
➢ Der Arbeitsbeginn ist jeweils um 7.00 Uhr, die Arbeitszeit beträgt täglich 8 Stunden. 
➢ Der Stundenlohn beträgt max. 12,41 €, bei verminderter Leistung behalten wir uns eine Kürzung vor. 
➢ Der Lohn wird nach Ende des Ferienjobs - zum Ende des Folgemonats - überwiesen. Es ist damit zu 

rechnen, dass Lohnsteuer anfällt. Wir empfehlen in diesem Fall einen Lohnsteuerjahresausgleich. 
➢ Die elektronische Lohnsteuerkarte wird von uns über das Finanzamt (ELStAM) abgerufen. Wir gehen 

davon aus, dass wir nach Lohnsteuerklasse 1 abrechnen können.  


